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SiBe-Report

Was Sie als SiBe tun können, damit junge Kolleginnen 
und Kollegen sicher in die Ausbildung starten
Vor wenigen Wochen sind vielleicht 
auch in Ihrem Betrieb junge Menschen 
ins Berufsleben gestartet. Gerade die 
erste Zeit am Arbeitsplatz empfinden 
Viele als belastend, auch wenn sie sich 
das nicht immer anmerken lassen. Mit 
Unterstützung und Tipps zur Arbeits-
sicherheit und zum Gesundheitsschutz 
können Sie den Neulingen helfen, sich 
schnell zurechtzufinden.

Berufsanfängerinnen und -anfänger 
 haben, wie alle Beschäftigten unter 30 
Jahren, auch bei der Arbeit ein höheres 
Unfallrisiko. Oft sind sie einfach noch 
nicht angemessen für Sicherheit und 
Gesundheit bei der Arbeit sensibilisiert 
und unterschätzen Risiken. Dieser 
Nachteil lässt sich aber meist gut aus-
gleichen, wenn man sich eine andere 
typische Eigenschaft junger Leute zu-
nutze macht: Sie sind fast immer neu-
gierig und aufnahmefähig. Auch bei der 
Arbeit schauen sie sich von anderen 
ab, wie man es richtig macht. Mit Ihrer 
Erfahrung und etwas Geschick können 
Sie dadurch schnell zum Vorbild in 
 Sachen Gesundheit und Sicherheit wer-
den:
• Achten Sie darauf, dass Sie selbst 

und die anderen „Älteren“ sicher-
heits- und gesundheitsbewusst 
 arbeiten. 

• Ermuntern Sie die „Neuen“, Sicher-
heitslücken und Mängel um gehend 
dem zuständigen Kollegen oder Vor-
gesetzten zu melden.

• Achten Sie darauf, dass Berufsein-
steigerinnen und -einsteiger, wo das 
erforderlich ist, Persönliche Schutz-
ausrüstung (PSA, z. B. Schutzhelm, 
Sicherheitsschuhe, Handschuhe) 
 tragen und bestimmungsgemäß ver-
wenden. 

• Erinnern Sie die jungen Kolleginnen 
und Kollegen immer wieder daran, 
dass man Arbeitsmittel ausschließ-
lich bestimmungsgemäß einsetzen 
darf und dass man vor jeder Verwen-
dung eine Sichtkontrolle durchführen 
muss.

• Machen Sie klar: Das Verbot von 
 Alkohol, Drogen und Zigaretten am 
Arbeitsplatz ist kein Diskussionsan-
gebot, sondern eine klare Anwei-
sung, die jeder befolgen muss.

 
Was junge Beschäftigte belastet
Bei einer Befragung gaben junge Be-
schäftigte an, dass lange Anfahrtswege 
zur Arbeit, wenig durchdachte Arbeits-
abläufe, körperlich schwere Arbeit so-
wie Lärm am Arbeitsplatz ihnen beson-
ders zu schaffen machen – also über-
wiegend Probleme, die sich mit ganz 
normalen Arbeitsschutzmaßnahmen 
 lösen lassen. Vorgesetzte und ältere 
Kollegen sollten aber auch wissen, 
dass viele Neulinge insgeheim verun-
sichert sind und zweifeln, ob sie leisten 
können, was von ihnen verlangt wird. 
Lob, klare Anweisungen und auch mal 
sachliche Kritik helfen den jungen Leu-
ten, sich rasch einzufinden.

Was Arbeitgeber tun müssen
Um der besonderen Schutzbedürftig-
keit von Jugendlichen zwischen 15 und 
17 Jahren Rechnung zu tragen, haben 
diese laut Jugendarbeitsschutzgesetz 
(JArbSchG) mehr Anspruch auf Ruhe-
pausen als Erwachsene. Vorgeschrie-
ben sind mindestens 30 Minuten bei 
 einer Arbeitszeit von über viereinhalb 
Stunden und mindestens 60 Minuten 
bei einer Arbeitszeit von über sechs 
Stunden. An Samstagen und Sonntagen 
dürfen Jugendliche nur in bestimmten 
Arbeitsbereichen beschäftigt werden 
(z. B. in Krankenhäusern und in Gast-
stätten). Sprechen Sie Vorgesetzte 
 ruhig an, falls Ihnen auffällt, dass  
diese Bestimmungen nicht eingehalten 
werden. 
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Brand-
klasse 

Beschreibung Beispiele Löschmittel 

Brände fester Stoffe, hauptsächlich 
 organischer Natur, die normalerweise 
unter Glutbildung verbrennen. 

Holz, Papier, Kohle, Heu, Stroh, 
 einige Kunststoffe (vor allem 
 Duroplaste), Textilien usw. 

Wasser, wässrige Lösungen, Schaum, ABC-Pulver, 
 Löschgel, verschiedene Kleinlöschgeräte wie z. B. Lösch-
decke oder Feuerpatsche 

Brände von flüssigen oder flüssig 
 werdenden Stoffen. 

Benzin, Ethanol, Teer, Wachs, viele 
Kunststoffe (vor allem Thermo-
plaste), Ether, Lacke, Harz 

Schaum, ABC-Pulver, BC-Pulver, Kohlenstoffdioxid 

Brände von Gasen. Ethin (Acetylen), Wasserstoff, 
 Erdgas, Methan, Propan, Butan, 
Stadtgas 

ABC-Pulver, BC-Pulver, Kohlenstoffdioxid nur in Ausnah-
mefällen (hierfür gibt es sehr selten speziell konstruierte 
Sonderfeuerlöscher mit Gasstrahldüse), Gaszufuhr durch 
Abschiebern der Leitung unterbinden 

Brände von Metallen. Aluminium, Magnesium, Natrium, 
Kalium, Lithium und deren 
 Legierung 

Metallbrandpulver (D-Pulver) sowie als Behelfslösch-
mittel trockener Sand, trockenes Streu- oder Viehsalz, 
trockener Zement, Grauguss-Späne 

Brände von Speiseölen/-fetten (pflanz-
liche oder tierische Öle und Fette) in 
Frittier- und Fettbackgeräten und ande-
ren Kücheneinrichtungen und -geräten 

Speiseöle und Speisefette Speziallöschmittel für Fette (meist ein Schaum zur 
 Verseifung) 

Richtiges Verhalten bei Bränden

Grundsätzlich sollten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter nur dann Brände be-
kämpfen, wenn dies ohne Eigengefähr-
dung möglich ist. Weil das gerade für 
Laien schwer einzuschätzen ist, sollten 
Sie und Ihre Kolleginnen bzw. Kollegen 
diese vier vielleicht wichtigsten Regeln 
für eigene Löschversuche beherzigen:

1. Nur Entstehungsbrände bekämpfen
Brandschutzexperten ordnen Brände in 
vier Gruppen ein: 

Entstehungsbrände: Sie beginnen häu-
fig als Schwelbrände, etwa in defekten 
Elektrogeräten oder wenn unbeaufsich-
tigte Kerzen herunterbrennen. Beschäf-
tigte dürfen versuchen, solche sehr 
kleinen Brände selbst zu löschen, doch 
müssen sie unbedingt eines wissen:  
Oft entwickeln auch schon Entste-
hungsbrände so viel Rauch, dass Per-
sonen dadurch gefährdet sind zu er-
sticken. Deshalb sollte man im Zweifel 
lieber die Tür des betroffenen Raumes 
schließen, sich und weitere anwesende 

Personen in Sicherheit bringen und die 
Feuerwehr rufen. 

Kleinbrände: Sie lassen sich zwar mit 
einem Feuerlöscher bekämpfen, doch 
sollte in Innenräumen immer (!) die 
Feuerwehr hinzugezogen werden.  
Nur wenn der Brandherd im Freien  
liegt,  etwa wenn Mülltonnen brennen, 
sind Löschversuche möglich, weil das 
Risiko durch giftige Rauchgase bei 
 Beachtung der Windrichtung meist 
 begrenzt ist. 

Mittelbrände: Nur die Einsatzkräfte der 
Feuerwehr können solche Brände – 
 etwa Wohnungsbrände, größere KFZ-
Brände oder Gebäudebrände – beherr-
schen, da sie über geeignete Persön-
liche Schutzausrüstung und Löschmög-
lichkeiten verfügen.

Großbrände: Sie sind zum Glück selten 
– und hier würde sicher niemand auf 
die Idee kommen, eigene Löschver-
suche zu unternehmen.

2. Die Gefährdung durch Brandrauch 
realistisch einschätzen
Giftiger Rauch und Gase, die bei Brän-
den entstehen, töten mehr Menschen 
als die Flammen selbst. Versucht man, 
Entstehungsbrände selbst zu löschen, 
vergeudet man im ungünstigsten Fall 
wertvolle Zeit, die man für die Flucht 
und für die Alarmierung anderer An-
wesender hätte nutzen können.

3. Nicht ohne Grundwissen über 
 geeignete Löschmittel handeln
Um Entstehungsbrände wirksam zu be-
kämpfen, müssen geeignete Feuerlö-
scher zur Verfügung stehen. Wichtig zu 
wissen: Nicht jedes Löschmittel ist für 
jeden Brand geeignet. Brennt es etwa in 
Computer- oder Serverräumen, können 
Feuerlöscher mit Wasser im ungünstigen 
Fall problematisch werden. Dann sind 
CO2-Löscher geeignet – wie auch für die 
Brandbekämpfung an elektrischen Anla-
gen. Das Problem: Kohlendioxid ver-
drängt den Sauerstoff in der Luft und ge-
fährdet Anwesende. Leeren Sie z. B. 
 einen 6-kg-Löscher in einem Raum von 
40 Quadratmetern, steigt die Kohlen-
dioxidkonzentration auf lebensbedroh-
liche 8 – 10 Vol.-%. Deshalb dürfen nur 
ausgebildete Personen, zum Beispiel 

Kommt es zu einem Brand, möchten Beschäftigte gerne helfen und versuchen, 
das Feuer selbst in den Griff zu bekommen. Zur Brandbekämpfung verwenden sie, 
was gerade zur Hand ist, einen Eimer Wasser oder den Feuerlöscher. Aber sind 
solche Löschversuche sinnvoll, sicher und erlaubt? 
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Jeder Arbeitgeber muss mindestens  
5 % der Beschäftigten – bei gefähr-
lichen Arbeitsplätzen auch wesent-
lich mehr – als Brandschutzhelfer be-
nennen. Wer diese verantwortungs-
volle Aufgabe übernehmen will, muss 
eine kleine Ausbildung absolvieren – 
mindestens zwei Unterrichtsein-
heiten Theorie à 45 Minuten. 

Die DGUV Information 205-023 legt 
fest: „Zum Ausbildungsinhalt gehö-
ren neben den Grundzügen des vor-
beugenden Brandschutzes Kenntnis-
se über die betriebliche Brandschutz-
organisation, die Funktions- und 
 Wirkungsweise von Feuerlöschein-
richtungen, die Gefahren durch Brän-
de sowie über das Verhalten im 
Brandfall.“ Für die praktischen Übun-
gen im Umgang mit Feuerlöschein-
richtungen sind in der Regel bereits  
fünf bis zehn Minuten pro Teilnehmer 
ausreichend. Entscheidend ist, dass 
die Brandschutzhelfer danach umfas-
send in ihren betrieblichen Zustän-
digkeitsbereich eingewiesen werden. 
Zur Auffrischung der Kenntnisse 
 empfiehlt die DGUV I 205-023, die 
Ausbildung in Abständen von drei bis 
fünf Jahren zu wiederholen, bei we-
sentlichen betrieblichen Änderungen 
in kürzeren Abständen.

Brandschutzhelfer wissen nicht nur, 
wo sich die Löschgeräte befinden und 
wie man sie bedient. Sie helfen auch 
bei der Evakuierung und unterstützen 
u. a. Kollegen oder andere Anwesen-
de, die mobilitätseingeschränkt sind. 
Oft sind sie es, die im Brandfall die Ru-
he bewahren und so für die geordnete 
Rettung aller Anwesenden sorgen.

Webtipp
 Ǥ http://publikationen.dguv.de
 ǣ Suche: 205-023 ǣ DGUV Information 

205-023 „Brandschutzhelfer. Aus-
bildung und Befähigung“

Darum braucht 
man betriebliche 
 Brandschutzhelfer

Private Elektrogeräte im Büro – eine brenzlige Sache

Zwar sind heute die meisten Unterneh-
men, Behörden und Verwaltungen mit 
Teeküchen oder zumindest Kaffeeauto-
maten ausgestattet, trotzdem bringen 
Beschäftigte immer wieder eigene 
Elektrogeräte mit zur Arbeit – von der 
Espressomaschine über das Radio bis 
zum Minikühlschrank ist fast alles ver-
treten. Erlaubt ist das eigentlich nur, 
wenn die Chefin bzw. der Chef das aus-
drücklich erlaubt hat – und auch dann 
sind einige Vorsichtsmaßnahmen zu 
beachten.

Gerade Kleingeräte gehören zu den 
Brandgefahren Nummer eins, auch im 
Büro. Leicht können Kurzschlüsse und 
Schwelbrände entstehen, vor allem, 

wenn die Kollegen nicht mehr voll 
funktionstüchtige Exemplare mitbrin-
gen. Grundsätzlich gilt:
• Wird ein privates Gerät betrieben, 

muss es wie andere elektrische Be-
triebsmittel vor Inbetriebnahme und 
anschließend regelmäßig geprüft 
werden.

• Die Geräte müssen zudem sicher 
aufgestellt werden, damit sie bei-
spielsweise vor Nässe geschützt 
sind.

• Wie für betriebseigene Elektrogerä-
te gilt: Geräte, die nicht benutzt 
werden, immer abschalten. Dazu 
am besten den Netzstecker ziehen, 
denn auch nach dem Ausschalten 
liegt oft noch Strom auf dem Gerät. 

betriebliche Brandschutzhelfer, CO2- 
Löscher einsetzen. Auch Fettbrände in 
der Kantine darf man nicht mit „norma-
len“ Feuerlöschern bekämpfen; hier 
sind spezielle Fettbrandlöscher gefragt.

Die Norm DIN EN 2:2005-01 „Brand-
klassen“ ordnet Feuerlöscher anhand 
ihrer Wirksamkeit bestimmten Gruppen 
von Bränden zu, wie unsere Übersichts-
tabelle zeigt.

4. Handhabung der Feuerlöscher üben
Auch der Umgang mit Feuerlöschern 
will geübt sein. Wer erst die Bedie-
nungsanleitung des Löschers studieren 
muss, verliert wertvolle Zeit. Wenn es 

brennt, kommt es auf Schnelligkeit und 
die richtige Löschtaktik an. Beides kann 
man lernen. Am besten bei Löschübun-
gen, die ohnehin Bestandteil der Aus-
bildung zum Brandschutzhelfer sind, 
die aber idealerweise jeder Mitarbeiter 
einmal mitmachen sollte. 

Wichtig: Als SiBe sollten Sie ein Auge 
darauf haben, ob die Feuerlöscher in 
 Ihrem Arbeitsbereich auch funktionie-
ren. Die Geräte müssen alle zwei Jahre 
fachkundig geprüft werden. Nach der 
Kontrolle wird eine Prüfplakette ange-
bracht, damit sofort zu erkennen ist, 
dass das Gerät gecheckt wurde und wann 
eine erneute Prüfung erforderlich ist.
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Feuerlöscher 
einsetzen 
(beispielhaft)

http://publikationen.dguv.de
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Serie     Sicher arbeiten in der Praxis 
Berufskleidung für Hausmeister: Arbeitskleidung, Schutzkleidung oder PSA?

Kurzmeldung
Absturz häufigste Ursache bei 
 tödlichen Arbeitsunfällen
Abstürze bilden einen deutlichen 
Schwerpunkt als Ursache für tödliche 
Arbeitsunfälle. Die Bundesanstalt für 
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
(BAuA) hat über 400 Unfallberichte zu 
tödlichen Absturzunfällen aus den 
 Jahren 2009 bis 2016 ausgewertet. Die 
Ergebnisse fasst das Faktenblatt „Töd-
liche Arbeitsunfälle – Absturzunfälle“ 
zusammen. So stürzte jedes dritte Un-
fallopfer aufgrund fehlender Siche-
rungsmaßnahmen vom Dach oder 
durch eine Lichtkuppel. Bei mehr als 
 jedem zehnten Unfall erfolgte der Sturz 
aus weniger als zwei Metern Höhe. Ins-
besondere ältere Beschäftigte tragen 

Hausmeister sind meist Allrounder und 
erledigen täglich unterschiedliche Auf-
gaben, sowohl in Gebäuden als auch 
im Freigelände. Ihre Berufskleidung 
muss deshalb robust genug für grobe 
Arbeiten sein, soll aber bei Außenar-
beiten auch Schutz vor Wind und Wet-
ter bieten. In sensiblen Branchen wie 
in der Gastronomie oder in der Pflege 
muss die Arbeitskleidung hohe Hygie-
neanforderungen erfüllen und sich un-
kompliziert reinigen lassen.

Kein Wunder, dass viele Hausmeister 
unsicher sind, ob ihre Berufsbeklei-
dung nun als Arbeitskleidung oder als 
Schutzkleidung im Sinne von PSA (Per-
sönlicher Schutzausrüstung) zu sehen 
ist. Diese Unterscheidung ist insofern 
wichtig, als Arbeitgeber PSA kostenlos 
zur Verfügung stellen müssen, während 
Beschäftigte für normale Arbeitsklei-
dung in der Regel selbst aufkommen 
müssen. Ob bei Tätigkeiten PSA erfor-

derlich sind, muss der Arbeitgeber im 
Rahmen der Gefährdungsbeurteilung 
ermitteln. Außerdem muss der Unter-
nehmer dafür sorgen, dass die jeweili-
ge PSA sich stets in einem mängelfreien 
und hygienisch einwandfreien Zustand 
befindet.

Typische Risiken, bei denen 
 Persönliche Schutzausrüstung (PSA) 
erforderlich ist
• Rutschgefahr und Gefahr der 

 Ver letzung durch herabfallende 
 Gegenstände  
Hier sind Sicherheitsschuhe und 
Schutzhelm erforderlich. 

• Instandhaltung von Geräten ein-
schließlich Ausführung kleiner 
 Reparaturarbeiten 
Je nach Gefährdung sind Schutz-
kleidung und/oder Schutzhelm er-
forderlich.

• Arbeiten mit erhöhter Lärment-
wicklung (z. B. Bohrhammer, 
 Kompressor) 
Hier ist Gehörschutz verpflichtend.

• Arbeiten mit Motorsägen, Laub-
bläsern o. ä. sowie Bauarbeiten  
Hier ist umfangreichere PSA vorge-
schrieben: Schutzhelm [DIN EN 397], 
Gehörschutz, Gesichts- und Augen-
schutz, Fußschutz [DIN EN 345/381], 
Handschutz, Schnittschutzhose und 

Sicherheitsschuhe mit Schnittschutz.  
Wichtig: Mit der Motorsäge dürfen 
Sie nur arbeiten, wenn Sie über die 
erforderliche Sachkunde verfügen 
(Schulung).

• Arbeiten in Bereichen mit Fahrzeug-
verkehr (u. a. Grünpflege, Schnee-
räumen) 
Hier ist Warnkleidung erforderlich.

• Arbeiten im Freien bei Wind und Wet-
ter (u. a. Grünpflege, Winterdienst) 
Je nach Einfluss wetterfeste Kleidung, 
auf Straßen und öffentlichen Berei-
chen auch Warnkleidung oder warme 
Schutzkleidung (Mütze, Jacke, Hand-
schuhe, Schuhe).

• Reinigungsarbeiten 
Hier werden rutschfeste Schuhe, 
Handschuhe (Tragedauer begrenzen!) 
und ein Hautschutzprogramm (Präpa-
rate zur Reinigung, Pflege und zum 
Schutz) benötigt.

Webtipps

 Ǥ http://publikationen.dguv.de/ 
 ǣ Suche 112-189 ǣ DGUV Regel 112-189 

„Benutzung von Schutzkleidung“

 Ǥ www.dguv.de 
 ǣ Webcode: d25051 ǣ Informationen aus 

den Sachgebieten des Fachbereichs „Per-
sönliche Schutzausrüstungen“ der Deut-
schen Gesetzlichen Unfallversicherung

ein erhöhtes Unfallrisiko. Die Unfallopfer 
waren fast ausschließlich männlich.

Obwohl die Zahl der tödlichen Arbeits-
unfälle seit 2010 leicht zurückgegangen 
ist, liegt der Anteil der Absturzunfälle bei 
 etwa 25 Prozent. Die Unfallopfer brechen 
dabei oft durch Lichtkuppeln oder fallen 
von Gerüsten. Nicht tragfähige Bauteile 
spielten bei etwa jedem dritten Unfall 
 eine Rolle. In mehr als der Hälfte der Ab-
sturzunfälle war die Gefährdungsbeurtei-
lung unvollständig oder nicht an aktuelle 
Änderungen des Arbeitssystems ange-
passt.  BAuA

Das Faktenblatt finden Sie hier: 
 Ǥ www.baua.de/publikationen
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